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önnen. Er onnte eben Unter den obwaltenden Umſtänden nicht
anders tun als getan hat, nachdem 10, wie geſagt, kein ugen⸗
hlick mehr zu verlieren Wwar, ollte Paulus die heiligen Sterbeſakra
mente noch alle empfangen können, was doch jedenfalls wichtiger
DaL als die Reſtitutionsgeſchichte. Aber auch angenommen,
Antonius hätte wirklich, falls Zeit gehabt hätte, eS mn der Ord

der Reſtitutionsangelegenheit zUum 0  elle des Homobonus
fehlen laſſen dadurch nämlich, daß nicht die gehörige Klugheit
und Vorſicht hätte hiebei walten laſſen ſo wäre auch deswegen
noch nicht zur Reſtitution ver  1  27 da ſich zwar un dieſem
Falle gegen die iebe, keineswegs aber noch die Gerechtigkeit
erfehlt ätte, indem ſich 1 als Beichtvater nicht un erſter Linie
und Offeio das honum oder damnum temporale ertii
ondern um das bonum, reſpektive damnum Sspirituale des Pöni  —  —
enten kümmern hat

Hier noch näher die Fälle anzuführen, n welchen Antonius
als Beichtvater einzig und allein ur Reſtitution verpflichte werden
könnte, iſt wohl nicht notwendig, da dieſelben n jedem Le rbu
der Aſtora angegeben ſind, ſo mit der wünſchenswerteſten
arhei und Gründlichkeit In dem von J Schüch Unter dem
Paragraphen: „Verbeſſerung der bei Verwaltung des Bußſakramentes
begangenen er  7 822 der Aufl., wie faſſerdieſes rnule Gebote an ſolche dem  . 0 Ve

(Indirekte Mitwirkung ratione famulatus
entſchuldigt Ein Fräulein (devotula) fragt bei ihrer wöchent⸗
lichen El den Prieſter, ob ſie als eamtin in inem Vu  den
ſchäfte auf Befehl des Prinzipals Rechnungen ſchreiben dürfe,
durch die ein Geſchäftsfreund übervorteilt wird; ferners, ob ſie tele
honiſch auf Befehl eine Unwahrheit mitteilen Urſe Mit ent⸗
ſprechender Erklärung entgegnet der Beichtvater, beides ſei erlaubt.

II Das nächſte Beichtkind iſt ein Herr, der eine Generalbeicht
ablegt und ſich erkundigt, ob wie bisher In der Druckerei einer
Judenzeitung verbleiben dürfe; mu auch, der Kollegen halber,
die ihn on hinausdrängen würden, für ſozialiſtiſche Vereine leine

eiträge geben und Freitag bei der Arbeit Fleiſch genießen. Mit
entſprechender Belehrung erklärt der Beichtvater auch dies als rlaubt

III Ein rittes Beichtkind iſt Erzieherin bei einer Udi  en
Familie und hat Qbet den Kindern Im üdiſchen Religionsunterrichte
nachzuhelfen und die größeren Kinder Iun den Tempel zu führen.Der Konfeſſar erklärt beides als unerlaubt und erſchie die Ab
ſolution, bis Pönitentin aus der Stellung ausgetreten wäre.

Der Pönitent iſt in einem Spital angeſtellt und
mu des öftern den Kranken, die von außergewöhnlichen merzen
gepeinigt werden, eine „beruhigende Medizin“ reichen, die die mer⸗
zen ufhebt, aber auch den Tod beſchleunigt. Auch dieſem verweigertder Beichtvater die Lo  rechung, bis ſeine Stelle aufgegeben habe
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Hat der Beichtvater recht getan? chen Vi Punkt für

Punkt durch
Ad Das „Mundieren“ (Reinſchreiben) der Rechnungen

iſt entſchieden nuLr materielle Mitwirkung zur Sünde des Prin⸗
zipals, der die Rechnungen vorſchreibt und die Reinſchrift Unter
fertigt Die materielle Mitwirkung iſt erlaubt EX CanSꝗ SUfficienti.
hier ratione tamulatus. Auch das Abfaſſen der Rechnungen, die
aber der Chef unterfertigt, iſt noch COOpéeratio matérialis. aber PTO-/
XIma (zu Unterſcheiden von der immediata!), nd iſt tattha aus
ſehr wichtiger Urſache, falls die Beamtin on ihren Dienſt mit
Nachteil verlöre und die andlung doch nicht Unterbliebe u muß
In Betracht gezogen werden, daß erfahrungsgemäß kleinere
U I* 1 u den Gro  0  en ſozuſagen der Tages
ordnung ſind, und war erade In den Bankgeſchäften, und
em Geſchäftsfreun chon Qus „Nobleſſe“ nicht den anderen
auftritt, ondern ſich infach in der nächſten Rechnung ihm kom
penſiert. Solange die Ungerechtigkeit einer echnung alſo nicht klar
iſt, iſt für die Richtigkeit der Forderung des Prinzipals zu erkennen.

ügen, zuma ſol E, die eine Schädigung des Nächſten mit
ſich bringen, en nicht telephoniert werden. Die Beamtin kann
ber rufen: „Herr Prinzipal läßt melden, 0 Das iſt keine
Unwahrheit. Die Reſtriktion aber: „Nach dem en oder der Aus
ſage des Prinzipals“ iſt gewiß eine rein mentale enn da könnte
man immer die Unwahrheit ſagen „nach der Abſicht anderer“) und
darf aher nicht gebrau werden.

II Es kommt auf die Arbeit an, die der Betreffende u
der Druckerei eiſten hat Bereiten und inlegen des Papieres,
der Schwärze AN iſt rlaubt aus mittelmäßig wichtiger Urſache
Freilich meint Göpfert, daß Perſonen, die regelmäßig oder äufig

olchen Arbeiten verwendet werden, anzuhalten ſind, ſich einen
anderen Dienſt zu en Wir ſind der Anſicht daß man dieſe
ege nicht reſſen darf (näheres weiter unten) Setzen und Korri⸗
gieren iſt materielle Mitwir Ung, „kann aber doch nuL ausnahms⸗
weiſe für kurze Zeit, aus ehr wichtiger Urſache rlaubt ſein, als

do
we das Aufgeben der nicht angeſehen werden kann (aber

wenigſtens völlige Brotloſigkeit?), und nur da, wo das Buch
nicht beſonders gefährlich erſcheint“ (Göpfert, 2, DAS 63) Noldin
De praeceptis 101) Urteilt im allgemeinen minder ſtrenge In
eine Druckerei eintreten, un der nuLl Schl  — gedruckt wird, gilt
als verboten, nach Göpfert auch der Eintritt In eine Druckerei,
der nUL eine ſchlechte Zeitung gedruckt ird

e glauben ndeſſen, daß man in der Praxis ird Unter—
cheiden müſſen: Ob das ehr gefährlich iſt oder nur leicht
anſtößig; oh eS ehr oft, oder nUL hie und da (Per transennam
Schlechtes bringt; wel erlei U  en gerade dieſes Beichtkind
gewöhnlich oder faſt immer Jum Satze erhält. Laſſen ſich dieſe Fragen
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In günſtigem Sinne ohne Selbſttäuſchung löſen, E läßt ſich wohl
agen, was oben vom Drucken der Bücher angeführt wurde,

die „nicht beſonders gefährli  40 ſind Vielfach werden aber die er⸗
wähnten günſtigen mſtände nicht vorhanden ſein und die Mitarbeit
als unerlaubt bezeichnet werden müſſen.

Es dürfte nicht unangebra ſein, an dieſer Stelle folgendes
3u erwähnen Wie viele ausgeſprochen chriſtliche Druckereien gibt
68 denn? Niemand könnte, rigoros ſein wollte, das
Druckſetzen erlernen, ohne daß bpvu Im voraus die Sicherheit hat, 1
katholiſchen Druckereien Stelle zu erhalten; auch In chriſtlichen
Druckereien ſind die einzelnen E  er erfahrungsgemäß Sozialiſten;
en chriſtlicher E  Ex muß aſt überall mit ſeiner Ueberzeugung hinter
dem Berge halten, um von den ollegen nicht „hinausgebiſſen“ V.
werden; gerade In chriſtlichen Druckereien In die etzer oft mehr
als m anderen mit dem Prinzipal auf geſpanntem Fuße und können
ihn durch Strike zwingen, einen chriſtlichen Arbeiter entlaſſen;

ein ſolcher kann Unter Umſtänden manchmal In einer beſſeren
Druckerei mehr Gefahr und Anfeindungen auszuhalten Aben,
als in einer anderen! Die Pflicht der Nächſtenliebe aber, die eine
CO0Peratio péecatum verbietet, verbindet minder ſtrenge als die

der Sorge für das eigene Seelenheil, auch die irdiſche Wohl
fahrt geht inter Umſtänden Und vas das Aufgeben de
Poſtens etr! wo findet heute jemand ſo El eine Stellung?
Solange 27⁷ alſo angeht, Ird man dem Pönitenten das ärgſte nicht
auferlegen.

Was dann Beiträge für die ſozialiſtiſchen Vereine anbelangt,ſind dieſelben eine materielle Mitwirkung. Der Verein önnte leſe
0 (und tut eS zum (lle wohl für gute oder gleichgiltige

verwenden. ana qualifiziert ſich das Beiſteuern des
einzelnen für den Streikfonds, für den Fall der Beſchäftigungsloſig⸗Eit für erlaubt, wenn auch die Verwaltung in ſozialiſtiſchenHänden iſt Eine endloſe Zahl von Berufsklaſſen müßte der
Losſprechung eraubt werden, die von Mitgenoſſen gezwungenwerden, ſich „organiſieren“ zu laſſen Hat ein erein aber einen
poſitiv en Zweck, dann iſt die Beiſteuer eine COOperatio IIla—
terialis Proxima und nUuL Qaus den allerſchwerſten Gründen rlaubt;emn olch verbotener Beitrag iſt zum Unterhalte von „Agita
toren“ In der Praxis würde ein Arbeiter, der für die übrigen Ver
eine mehr gibt als ſeine enoſſen, für einen poſitiv en aber
nichts, etwa mit dem Vorwande: „Das intereſſiert mich nicht“, ſichder Verfolgung ſeiner Kameraden wohl noch entziehen können, wie
mir ein Fall e(kannt iſt

Das Fleiſcheſſen: Das Setzen iſt eine ere Arbeit, die Unter
Umſtänden vom geiunium, aber nicht von der Abſtinenz entbindet.
In vielen iözeſen ſind diejenigen für die meiſten verbotenen Tagedes Jahres en  uldigt, die auf fremde Küche angewieſen ſind Von
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den häuslichen Verhältniſſen, der Geſundheit, ſowie von der Dauer
und Schwere der Arbeit wird eS abhängen, ob Pönitent ſich mit
mitgenommener kalter Küche begnügen kann oder nicht Flei zu
eſſen, Um Verfolgung und Dienſtverluſt vermeiden, iſt gewiß
erlaubt, nur darf eS nicht 1N COntemptum religionis verlangt werden;

ein Arbeiter, der gewöhnlich Freitag aus vernünftiger Ur
ſache Fleiſch genießt, IN COntemptum dazu aufgefordert werden, ſo
genügt Es, zu ſagen: „Weil hr ſo trotzig ſeid, ſſe ich EeS nicht,
ondern ich ſſe ES, eil ich (S aus vernünftiger Urſache gewohnt
bin.“ Der ormelle Kontempt wäre ſogar bei einem Abſtinenten ver.
mieden, wenn ſagte: 1⁴5V ſſe S nicht Qaus Verachtung und
der trotzigen Aufforderung, ondern damit ich einmal he habe.“
Denn dieſe Worte ind ein Proteſt

III Das Nachhelfen Im Udt  en Religionsunterricht kann In
Betreff der allgemeinen Prinzipien jeder Religion, ſowie der alten

mit gehöriger Vorſicht geſtattet werden. Die Erzieherin
darf nicht ſagen: „Der Erlöſer ird ſo und ſein,“ wohl
ber „Der Prophet weisſagte, ＋

40 Dann kann ſie eruhigt
ſein, beſonders ſie hinzufügt: 5NV bin als wahre riſtin
überzeugt, daß die Prophezeiungen alle im Chriſtentum un rfüllung

ſind.“ Wie ich aus Erfahrung weiß, iſt in den heutigen
Udi  en Schulen von Kontroverspunkten kaum mehr die ede! Ein
jüdiſcher Gymnaſiaſt, den ich unterrichtet und getauft habe, wußte
mn der Klaſſe (I noch nicht, daß die ꝗ

Uden überha auf einen
Erlöſer warten! Ein geiſtlicher Mitbruder verſicherte mir,x daß praeter
egem Civilem getaufte Judenkinder, die chriſtliche Erziehung voraus—
geſetzt des jüdiſchen Schulunterrichtes kein beſonders großes
periculum perversionis hätten. Aber da müſſen wohl die adiuncta
mn Betracht gezogen werden: Nicht überall ind dieſelben Schulver⸗
hältniſſe, und der häuslichen Erziehung ſolcher Kinder 8

meiſtens
Das Hinführen eines Kindes zum Tempel aber iſt beſtimmt

eine COOperatio materialis. zuma das Kind doch ſe in den
Tempel gehen will on könnte ich auf efragen eines Proteſtan⸗
ten, wo ſeine 1 ſich efindet, ihm leſe auch nicht zeigen, was
niemand behaupten ird Das Hineingehen n den Te el beim
Gottesdienſt mit rein paſſivem Verhalten iſt Qus ehr wichtiger
Urſache rlaubt Tohende Brotloſigkeit; gerade Erzieherinnen
nden EY Stellung!). Die Gefahr die dem Glauben der Er
zieherin 10 muß ur eifrige Religionsübung, gute Lektüre
paralyſiert werden.

Noch könnte jemand einwenden: Sobald jemand Erzieherin iſt,
darf nur eine chriſtliche Erziehung geben. Antwort: Eine olche
dem Judenkinde geben, iſt Pönitentin außerſtande, 20 impossibilia
OII tenetur Es genügt, alles vermeiden, was Im geringſten in
direkter Weiſe das Kind Im Judentum 2  AL. Die Pflicht der
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Erziehung iſt vor allem Sache der Eltern; üben ieſelben ſie nicht
aus, ſondern übertragen ſie anderen mit der Beſtimmung, ſie nach
den Prinzipien Irreligion einzurichten, ſo iſt es genug, den
rein thiſchen und wiſſenſchaftlichen (alſo erlaubten) eil 3u eiten
und für den anderen (religiöſen) vor ott die Eltern verantwortlich
u machen. On önnten Kloſterfrauen nie und nirgends ein akatholi⸗
ſches Kind von den Eltern übernehmen, vas ab nd U doch 9e⸗
ſchehen iſt Eine chriſtliche Erzieherin ird bei Udr  en Kindern
eher eine gute Bildung des Herzens bewirken als eine üdiſche, und
* nicht An Fällen, das Udenkind eine ſpätere aufrich
tige Konverſion ſeiner Erzieherin verdankt. Von dieſem Geſichts
punkte Qus betrachtet, önnte man die Pönitentin beruhigen, fall  8  —
ſie ſich rn  1 den Zweck ſetzt, die von den Udi  en Eltern em
pfangenen religiöſen Vorurteile Im Herzen des Kindes 3u unterdrücken
und irgendwie auf praktiſche eiſe 3ul Aufnahme der
ahrhei für ſpäter vorzubereiten.

Die Erzieherin dürfte indeſſen nie das Kind zum Tempel⸗
auffordern, wohl aber Es, eS ſelbſt will, einfach

begleiten nd ber das Unerlaubte der Teilnahme jüdiſchenGottesdienſte ſchweigen. Sollten die Kinder un reiferen Jahren, nd
falls Im Herzen chon katholiſch ber die Erlaubthei des Tempel⸗
ganges, ſelbſt bei NULr Aſſtver Beteiligung Am Gottesdienſte, zweifeln,ſo liegt der Fall m ſchwierigerer Form vor Die Kinder, deren ſelbſt
nur paſſive Teilnahme wegen des eſe

E der Eltern El als
Bekenntnis des Judentums aufgefaßt würde, müßten zum mindeſtenden Eltern erklären, daß ſie nUur Aus Gefälligkeit die Eltern
ohne jede aktive Beteiligung, mitgehen und durch ihren Tempel⸗ſu ſich m keiner Weiſe als ꝗ

Uden dokumentieren wollen.

IV Bei dem Beſchäftigten Im Spital iſt in der Beurteilunggroße Vorſicht vonnöten Direkte Vergiftung iſt nie rlaubt ind
das Stillen des übergroßen merzes und die Abkürzung des
Lebens zwei Folgen, die principaliter Aus dem enuſſe der

ebenſo die Zubereitung), wenn die Abkürzung des Lebens einem
Arznei ſich ergeben, ſo kann man die Verabreichung hingehen aſſen
vernünftigen Verhältniſſe zu den außerordentlich großen Schmerzenſteht, wenn der Kranke ohne Verabreichung des Mittels
vielleicht noch etwa drei Monate mn furchtbaren merzen (ben
würde  . mit enu esſelben aber drei bis vier 0  en früher ſtirbtmit erträglicherem Ungemach, dürfte die Verabreichung wohl erlaubt
ſein. In anderem Falle müßte E nach Umſtänden die Medizinierungunterbleiben, beziehungsweiſe das ittel temperiert oder ſeltener ver⸗
abreicht werden. In jedem Zweifel hat der Spitaldiener die
antwortung dem Arzt überlaſſen, den durch eine Be
chwerde . wohl nicht aufzukommen vermag, da die Aerzte eben
unter keiner erſprießlichen Kontrolle ſtehen Und aſt immer ird
der Diener ber das ittel wohl nUuLr im Zweifel ſein.



380
/  8 verſteht ſich aber von ſelbſt, daß der Diener int Ernſtfalle

die Zuſtimmung der Kranken Aben ud ſie vorſichtig er

mahnen muß, wie der Arzt vor einer gefährlichen Operation.
Er kann etwa ſagen: * Falls Sie wollen, gebe ich Ihnen ein Mittel
zur Dämpfung der übergroßen merzen; aber ich mache Sie auf
merkſam, daß dadurch der Körper nach und nach geſchwächt wird,
weshalb Sie auf den ernſten Augenblic bälder gefaßt ſein müßten!“

bin jedem Leſer dieſer Schrift ankbar, 4. im Falle
ich In der Löſung der Kaſuſſe 3u milde geweſen bin, n dieſer Stelle
mN offener nd kollegialer Weiſe mit Beibringung ernſter Gründe
mir entgegentritt und 1 zur Löſung verwickelter Fragen, die öfter
als einmal in unſerer Zeit vorkommen, beiträgt. —  — angeführten
Fälle mögen als Illuſtration dienen 3u dem Ausſpruche eines alten
Praktikus: „Eine Aſtora für Großſtädte muß erſt ge  rieben werden.“

Wien. Honorius ett E —XM Lector 60 NMO!

(Der blinde Paſſagier.) Ein tudent, Kallidus mit
Namen, der der äußerſten Peripherie einer Großſtadt wohnt und
häufig die verſchiedenen Straßenbahnen benützt, Uum die m Zentrum
gelegene Univerſität und andere öffentliche Anſtalten zu beſuchen,
wendet einen beliebten Kunſtgriff V bei dieſen Fahrten möglichſt
wenig Usgaben zu machen. Er ſteigt einer ar frequentierten
Halteſtelle, aber nicht immer an der nämlichen, zugleich Ait vielen
anderen N den Zug und bleibt dann auf der hinteren Plattform,
die meiſtens on ich beſetzt iſt, unter den übrigen Paſſagieren
ehen Hat ihn der Kondukteur, welcher den Neuangekommenen Fahr⸗
karten anbietet, beim Einſteigen beobachtet oder wird 6* von ihm
ofort einer Karte interpelliert, dann aQu ſich eine oder
weiſt reſpektive ſeine bonnementskarte Durchlochen vor; ſonſt
aber chenkt ihm keine Aufmerkſamkeit, ondern benimmt ſich mit
gut geſpielter Unbefangenheit bie einer, der ſich ſchon längſt im
Beſitze eines Fahrbillets befindet, und Ahr ohne zahlen, Als
„blinder Paſ

10 mit Ein glücklicher uſd hat S gefügt, daß

bisher noch nie ohne giltige Fahrkarte von einem Reviſor
eten wurde, und ˙ gedenkt E ſeine Erſparungskünſte auch ferner⸗
hin praktizieren.

Er glaubt, dies niit E ewiſſen tun zu dürfen QAus fol
genden Gründen Erſtens, ſagt Eu, ſei eS überhaupt nicht Sache der
Paſſagiere, für den pekuniären Vorteil der betreffenden Betriebs⸗
geſellſchaft zu ſorgen;

* dies ſei vielmehr Sache des Kondukteurs, der
eigens dazu angeſtellt und dafür bezahlt werde, daß die Reiſen⸗
den überwache, die Fahrgelder eintreibe und mn allem die Rechte
der Bahnverwaltung wahre; darum werde auch E und mu
aus eigenem das ehlende erſetzen, wenn vom Reviſor überführt
werden könne, daß jemanden ohne Bezahlung habe mitfahren
laſſen Ueberdies, meint Kallidus, füge ein linder Paſſagier der


